
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: On
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: On
	Datum der Vorlage: 04.02.2021
	Beschlussvorlage: Gegenwärtig sind in den kooperierenden Kommunen bis zu 7 Personen mit insgesamt 1,4 VzÄ Stellenanteilen für die Umsetzung der Aufgaben eines Gewerbeamtes tätig. Das bedeutet, dass weitere Aufgaben durch die jeweiligen Mitarbeiter/-innen zu übernehmen sind und es nicht in jedem Fall abgesicherte Vertretungen im Krankheits- und Urlaubsfall in den Kommunen gibt. Keines der Ämter kann die vollständige digitale Abwicklung der Verfahren anbieten. Nur selten sind die Register auf einem aktuellen Stand. Die anstehende Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) wird unter diesen Voraussetzungen ein Problem für die Gewerbeämter der Parthelandkommunen darstellen. In Großpösna besteht dringender Handlungsbedarf. Die Standesbeamtin erfüllt mit 0,15 VzÄ (6 Wochenstunden) zusätzlich die Aufgaben des Gewerbeamtes. Es gibt aktuell keine Vertretung. Eine Absichtserklärung zur Aufgabenübertragung wurde im Oktober 2020 vom Gemeinderat Großpösna und vom Stadtrat Naunhof beschlossen. Auf dieser Grundlage wurde eine Zweckvereinbarung erarbeitet, die zur Aufgabenübertragung an die Stadt Naunhof notwendig ist. Der beigefügte Entwurf wurde mit der Stadt Naunhof und der Kommunalaufsicht abgestimmt. Die Aufgabenübertragung soll zum 01.07.2021 wirksam werden. Künftig wird Großpösna eine jährliche Umlage in Höhe von ca. 10.000 EUR für die Aufgabenerfüllung an Naunhof zahlen. Dies entspricht in etwa den derzeitigen Personalkosten. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01.02.2021 einstimmig die Zweckvereinbarung zur Beschlussfassung empfohlen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [17]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 15.02.2021
	Beschlussnummer: GR-2021-10
	Beschlusstext: die beigefügte Zweckvereinbarung gemäß § 71 Abs. 1 SächsKomZG über die Wahrnehmung der Aufgaben eines Gewerbeamtes und Umsetzung der Regelungen der Gewerbeordnung i. V. m. der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung zur Durchführung der Gewerbeordnung (SächsGewODVO)mit der Stadt Naunhof. 
	Herr/Frau: [Herr Strobel]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [17]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Naunhof zur Übertragung von Aufgaben des Gewerbeamtes
	Verfasser: [Hauptamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 


